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Referentenentwurf 

der Bundesregierung 

Gesetz zur Annahme der Änderungen zu dem Protokoll von 1999 (Gö-
teborg-Protokoll) zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Verringerung 
von Versauerung, Eutrophierung und bodennahmen Ozon 

A. Problem und Ziel 

Luftverunreinigungen machen nicht an nationalen Grenzen halt. Einerseits gehört Deutschland 
aufgrund seiner Größe in Europa zu den bedeutendsten Schadstoffemittenten und -exporteuren, 
andererseits importiert es aufgrund seiner zentralen Lage zum Teil mehr als die Hälfte seiner Luft-
schadstoffe aus dem benachbarten Ausland. Eine deutliche Reduzierung der Belastung in 
Deutschland erfordert deshalb nicht nur nationale sondern auch internationale Anstrengungen. 

Ziel der auf der 30. Tagung des Exekutivorgans des Übereinkommens des Übereinkommens der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) über weiträumige grenzüber-
schreitende Luftverunreinigung von 1979 vom 30. April bis 4. Mai 2012 durch Beschluss 2012/2 
angenommen Änderungen des Multikomponenten-Protokolls (Göteborg-Protokolls) ist die weitere 
Verminderung der Luftbelastung zur Begrenzung und Verringerung der Auswirkungen von Versau-
erung, Eutrophierung (Überdüngung), bodennahem Ozon und Feinstaubbelastung in ganz Europa. 
Dazu legt das geänderte Protokoll Emissionsgrenzwerte für Kraftfahrzeuge, mobile Maschinen und 
Geräte und Anlagen fest. Nationale Emissionsminderungsverpflichtungen für die Schadstoffe 
Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffoxide (NOx), Ammoniak (NH3), flüchtige organische Verbindungen 
ohne Methan (NMVOC) und Feinstaub (PM2,5), die bis zum Jahre 2020 erreicht werden müssen, 
werden ebenfalls festgelegt. Die Emissionsgrenzwerte der technischen Anhänge des Protokolls 
sind nicht anspruchsvoller sind als die national oder europarechtlich verbindlichen Standards. Die 
Emissionsminderungsverpflichtungen des revidierten Anhangs II werden von Deutschland mit den 
bereits eingeleiteten Maßnahmen eingehalten werden. 

 

Das Gesetz dient der Ratifizierung dieser Änderungen des Protokolls. 

B. Lösung 

Vertragsgesetz nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 
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Durch das Gesetz zur Annahme der Änderungen des Göteborg-Protokolls resultiert keine Verände-
rung des einmaligen oder laufenden Erfüllungsaufwandes. Der Gesetzesentwurf begründet keinen 
Anwendungsfall der „One in, one out“-Regel für neue Regelungsvorhaben der Bundesregierung 
(siehe hierzu den Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). 

F. Weitere Kosten 

Keine. 
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